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Ausbildungsplan Klasse CE und DE (1.Ausbildungsmonat) 

 

Verkehrsverhalten 

Fahrlehreranwärter erwerben Wissen über das Verkehrsverhalten unter besonderer 

Berücksichtigung der Gefahrenlehre; sie lernen, ihr eigenes Fahrverhalten und das 

Fahrverhalten der Fahrschüler zu beobachten; sie lernen, das richtige Fahrverhalten den 

Fahrschülern zu vermitteln. Sie lernen die psychologischen und sozialen Aspekte des 

Verkehrsverhaltens sowie die Grundzüge der Verkehrspsychologie kennen. 

 

Recht 

Fahrlehreranwärter erwerben Kenntnisse des Rechtssystems, seiner Gliederung, Struktur 

und Funktion. Sie lernen die Wechselbeziehungen zwischen Grundrechten und Ansprüchen 

des einzelnen und den Gemeinschaftsinteressen kennen sowie den Zusammenhang 

zwischen persönlichen Interessen und Verantwortung gegenüber anderen 

Verkehrsteilnehmern und der Umwelt. Fahrlehreranwärter reflektieren ihr 

Rechtsverständnis und orientieren sich über die Einstellungen der Fahrschüler der 

unterschiedlichen Altersklassen. Fallbeispiele, induktive und deduktive Methoden kommen 

dabei zur Anwendung. 

 

Technik 

Fahrlehreranwärter lernen Aufbau und Funktionsweise des Kraftfahrzeugs und seiner Teile 

kennen (Nutzung, Bedienung, Kontrolle, Pflege, Wartung). Bei der Auswahl und Gewichtung 

der Ausbildungsinhalte kommen der Sicherheit und dem Umweltschutz besondere 

Bedeutung zu; naturwissenschaftliche Erklärungen, z.B. zur Umwelttechnik und zur 

Fahrphysik sind notwendig. Fahrlehreranwärter reflektieren ihr Technikverständnis und 

lernen die Zusammenhänge zwischen Fahrzeugtechnik, Verkehrssicherheit und 

Umweltschutz zu vermitteln. 

 

Umweltschutz 

Fahrlehreranwärter lernen die Zusammenhänge zwischen Straßenverkehr und 

Umweltschutz kennen. Sie werden mit den Möglichkeiten des Energiesparens beim Führen 

von Kraftfahrzeugen vertraut gemacht. 

 

Fahren 

Fahrlehreranwärter vervollkommnen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im sicheren, 

vorschriftmäßigen, umweltschonenden und gewandten Fahren; sie können ihr Fahrverhalten 

erklären. 

 

Verkehrspädagogik (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 des Fahrlehrergesetzes) 

Fahrlehreranwärter lernen, theoretischen und praktischen Fahrunterricht zu planen, zu 

gestalten und zu analysieren. Sie lernen die Grundlagen der Erwachsenenpädagogik und der 

Lernpsychologie kennen und entwickeln durch ihre Ausbildung ein persönliches Verständnis 

ihres pädagogischen Auftrags. 
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Abschnitt Zeit*) Sachgebiet 

3 140 Fahrlehrerlaubnis Klasse CE oder DE 

(1. Ausbildungsmonat) 

3.1 40 Verkehrsverhalten 

3.1.1 10 Fahrer  

Vertiefung des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten; Einstellungen der 

Fahrer von unterschiedlichen Nutzfahrzeugen, insbesondere: Blickverhalten; 

Dauerbeanspruchung; Streß, Anstrengung und Entspannung, Erholung, 

Fahrtüchtigkeit; Verantwortung des Fahrers; Verhalten gegenüber anderen 

Verkehrsteilnehmern  

 

Wissen, orientieren, reflektieren, sensibilisieren, engagieren 

 

3.1.2 30 Straßenverkehr 

3.1.2.1 

16 

Verkehrsregeln  

 

Kennen, respektieren, sicherheitsrelevant, partnerschaftlich und 

verantwortungsvoll anwenden 

 

3.1.2.2 
14 

Zulassung zum Straßenverkehr  (FeV, StVZO, FZV) 

Personen  

Fahrzeuge 

3.2 60 Technik 

3.2.1 
10 

Motoren und Aggregate  

Dieselmotoren, Kühlung, Schmierung, Einspritzverfahren, Aufladetechnik, 

Abgasanlagen 

3.2.2 
2 

Kraftstoffe  

Anforderungen an Kraftstoffe, Umweltbelastung durch Kraftstoffe, 

alternative Kraftstoffe 

3.2.3 
2 

Schmierstoffe  

Unterscheidung von Güte und Viskosität, Umweltbelastung, Entsorgung 

3.2.4 
12 

Kraftübertragung  

Arten der Kraftübertragung, Kupplungs-, Getriebe- und Achsantriebsarten, 

Differential 

3.2.5 
4 

Fahrwerk  

Radaufhängung, Rad- und Achsstellung, Federung und Dämpfung, Räder und 

Reifen, Lenkung 

3.2.6 
18 

Bremsen  

Arten, Betriebs-, Feststell- und Hilfsbremsanlagen, Dauerbremsen 

(Motorbremsen, Retarder) 

3.2.7 
2 

Elektrische und elektronische Anlagen 

Generator, Batterie, Verbraucher 

3.2.8 
6 

Fahrphysik  

Antriebskräfte, Fahrwiderstände, Kurvenkräfte, Bremskräfte 

3.2.9 
4 

Umwelttechnik  

Technische Einrichtungen zur Schadstoffreduzierung (z.B. Katalysator, 
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Lambdasonde, Abgasrückführung, Rußfilter), Geräuschentwicklung, 

Recycling, umweltgerechte Entsorgung, Kontrollen, Wartung, Pflege  

 

Kennen, vermitteln 

 

3.3 40 Verkehrspädagogik 

Fahrlehreranwärter lernen ihr verkehrspädagogisches Wissen und ihre 

pädagogischen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf die Klassen CE und DE zu 

übertragen und anzuwenden. 

3.3.1 10 Inhalte, Ziele, Lernprozesse und -probleme beim Führen von 

Nutzfahrzeugen, Lernstandsbeurteilung 

3.3.2 30 Methoden der praktischen Ausbildung in Kleingruppen  

10 
Sicherung und Kennzeichnung von Übungsflächen für die 

Grundfahrübungen; Einsatz von Sicherungsposten und Einweisern 

3.3.3 

20 

Fahrschulwesen 

Fahrlehrergesetz und Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz; 

Vorschriften über Ausbildung und Prüfung von Fahrschülern, Vorschriften 

über Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern. Belastungsfaktoren; 

Arbeitsorganisation, gemeinsame Nutzung von Ausbildungsfahrzeugen, 

Kooperationsformen im CE- und DE-Bereich 

 

*) Stunden zu je 45 Minuten. 
 


